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ändern in: 
„– Spülen der Ladetanks, wie z. B. Spülen bei Ladungswechsel, Zuführen von Luft zur 
Ladung, Spülmethoden (Entgasen) vor dem Betreten der Ladetanks“. 

  

Kapitel 8.6  

8.6.1.1 Muster für das Zulassungszeugnis, Nr. 4 
„Elektrische und nicht-elektrische Anlagen und Geräte für den Einsatz in geschützten 
Bereichen:“ ändern in: „Stationäre elektrische und nicht-elektrische Anlagen und 
Geräte für den Einsatz in geschützten Bereichen:“. 

8.6.1.2 Muster des vorläufigen Zulassungszeugnisses, Nr. 4 
„Elektrische und nicht-elektrische Anlagen und Geräte für den Einsatz in geschützten 
Bereichen:“ ändern in: „Stationäre elektrische und nicht-elektrische Anlagen und 
Geräte für den Einsatz in geschützten Bereichen:“. 

8.6.1.3 Muster des Zulassungszeugnisses, Nr. 9 
„Elektrische und nicht-elektrische Anlagen und Geräte zum Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen:“ ändern in: „Stationäre elektrische Anlagen und 
Geräte:“. 

8.6.1.4 Muster des vorläufigen Zulassungszeugnisses, Nr. 9 
„Elektrische und nicht-elektrische Anlagen und Geräte zum Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen:“ ändern in: „Stationäre elektrische Anlagen und 
Geräte:“. 

8.6.3 Prüfliste, Frage 14, 6. Spiegelstrich 
„elektrischen Einrichtungen“ ändern in: „elektrischen Anlagen und Geräte“. 

  

Kapitel 9.3  

9.3.x.0.3 Tabelle, vierte Zeile 
„lose Ausrüstungsgegenstände wie Feuerlöscher, mobile Gasspürgeräte, Bergegeräte 
usw.“ 
ändern in: 
„lose Ausrüstungsgegenstände wie Feuerlöscher, mobile Gasspürgeräte, Rettungswinde 
usw.“. 

9.3.x.8.4 „Unteruntersuchungsstelle“ ändern in: „Untersuchungsstelle“. 

9.3.x.12.4 b) (i) „vom geschützten Bereich“ ändern in: „vom Bereich der Ladung“. 
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